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XII-T 2.

(N1’.47·) Bekanntmachung, betreffend die Ernennung von Bevollmächtigtenzum Bundes-

rathe des NorddeutschenBundes. Vom 15. Februar 1868.

Jn Verfolg der Bekanntmachungenvom 10. August, 4. und 23. September
v».J. (Bundes-Gesetzbl.für 1867. S. 26. und 40.) wird hierdurch zur öffent-
lichenKenntnißgebracht,daß auf Grund der Artikel 6. und 7. der Verfassungs-
Urkunde für den NorddeutschenBund

von Seiner Majestät dem Könige von Preußen

fernerweit
der wirkliche Geheime Legationsrath und Ministerialdirektor von

Philipsborn,
der Geheime Ober-Finanzrath Wollny und

der GeheimeRegierungsrath Graf zu Eulenburg

zu Bevollmächtigtenzum Bundesrathe ernannt worden sind.

Berlin, den 15. Februar 1868.

Der Kanzler des NorddeutschenBundes.

Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

FBundeOGtscth1868.

«

2 (Nr. 48.)

Ausgegebenzu Berlin den 2l. Februar 1868.
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(Nk. 48.) Seine Majestät der König von Preußen haben Aller nädigst
geruht, AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandtenund bevollmächtigteninister
bei dem Herrn Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Freiherrn
von Gerolt,v zugleich als außerordentlichenGesandtenund bevollmächtigten
Minister des NorddeutschenBandes zu beglaubigen.

"

Derselbe hat die Ehre gehabt, dem Herrn Präsidentender Bereinigten
Staaten von Amerika sein Beglaubigungsschreibenin dieser Eigenschaft am

24. Januar d. I. zu überreichen

(Nr. 49.) Seine Majestät der König von Preußenhaben Aller nädigst
eruht, AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandtenUnd bevollmächtigteninisterBeiSeiner Majestät dem Könige der Niederlande, Grafen von Perponcher,

zugleichals außerordentlichenGesandten und bevollmächtigtenMinister des Nord-

deutschenBundes zu beglaubigen. -

Derselbe hat die Ehre gehabt, Seiner MajestätdeinKönigeder Nieder-

lande sein Beglaubigungsschreibenm dieser Eigenschaftam 29. Januar d. J.
zu iiberreichen

. (Nk. 50.) Seine Majestät der König von Preußen haben AllerÅgjiiiädigstgeruht, AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandtenund bevollmächtigten inister
bei Ihrer Majestät der Königin von Spanien ,’ Freiherrn »v;.Canitz und

Dallwitz , zugleichals außerordentlichenGesandtenund bevollmachtigtenMinister
des NorddeutschenBundes zu beglaubigen.

" «

Derselbehat die Ehre gehabt, Ihrer Majestätder Königinvon Spanien

seiicihVeglaubigungsschreibenin dieserEigenschaftam 30» Januar d. J. zu über-
rei en.

(Nk. 51;»)SeineMajestät der König von Preußenhaben Aller nädigst
geru t, AllerbochstzhrenaußerordentlichenGesandtenund bevollmächtigteninistek
bei einer Majestatdem Königevon»Schweden und Norwe en, Freiherrn von

Richth ofen , zugleichals außerordentlichenGesandtenund bevollmächtigtenMinister
des NorddeutschenBundes zu beglaubigen.

—

Derselbe hat die Ehre gehabt, SeinerMajestätdem Königevon Schweden
und Norwegen »seinBeglaubigungsschreibenin dieser Eigenschaft am 2. Fe-
bruar d. J. zu uberreichen.
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(Nk. 52.) Seine Majestätder König von Preußenhaben Allernädigst «

geruht,AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandten und bevollmächtigteninister
ei der OttomanischenPforte, Grafen Bras sier de St. Siin on , zugleichals

außerordentlichenGesandten und bevollmächtigtenMinister des Norddeutschen
Bundes zu beglaubigen. .

Derselbe hat die Ehre gehabt, Seiner KaiserlichenMajestätdem Sultaii

seiixhBeglaubigungsschreibenin dieserEigenschaftam 3. Februar d. J. zu über-
rei en.

(Nk. 53.) Seine Majestät der König von Preußen haben Aller nädigst
gexuhhAllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandtenund bevollmächtigteninister
bei dein Buiidesrathe der SchweizerischenEidåenossenschafh

Generallieutenant
v. »Voeder,zugleich als außerordentlichen esandten und bevollmächtigten
Ministerdes NorddeutschenBundes zu beglaubigen.

Derselbehat die Ehre gehabt, dem Herrn Präsidentendes Vundesrathes
der SchweizerischenEidgenossenschaftseinBeglaubigungsschreibenin dieserEigen-
schaft am 6. Februar d. J» zu überreichen.

«

(Nr- 54.) Seine Majestätder König von PreußenhabenAlleräZitiädigstgeruht»AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandtenund bevollmachtigteninister
bei Seiner

Heiligkeitdem Papste, von Arnim, zugleichals außerordentlichen
Gesandtenun bevollmächtigtenMinister des NorddeutschenBundes zu beglaubigen.

Derselbehat die Ehre gehabt, Seiner Heiligkeitdem Papstesein Beglaubi-
gungsschreibenin dieserEigenschaftam 8. Februar d. J. zuiuberreichen

(Nr. 55.) Seine Majestät der König von Preußenhaben Allergnädist
geruht, Allerhöchstihrenaußerordentlichenund bevollmächtigtenBotschafter ei

.

Ihrer Majestätder Köni in von GroßbritannienUndJrland, Staatsminister
Grafen von Bernstorf , zigleich

als außerordentlichenund bevollmächtigten
Botschafterdes Norddeutschen undes zu beglaubigen.

Derselbe hat die Ehre ehabt, Jhrer Magestät
der
Königin

von Groß-
britannien und Jrland sein eglaubigungsschreien in dieser igenschaftam

11. Februar d. J. zu überreichen.

(Nr. 56.)
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(Nk. 56.) Seine Majestät der König von Preußen haben Allergnädigst
.eruht, AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandtenund bevollmächtigtenMinister
seiSeiner Majestätdem Könige von Dänemark von Heydebrand und der

Las a , zugleichals außerordentlichenGesandten und bevollmächtigtenMinister
des NorddeutschenBundes zu beglaubigen.

Derselbehat die Ehre gehabt, Seiner Majestät dem Köni e von Däne-

mark sein Beglaubigungsschreibenin dieser Eigenschaftam 12. ebruar d. J.
zu überreichen.

(Nk. 57.) Seine Majestät der König von Preußenhaben Allergnädigst
geruht, am 12. Februar d. dem an AllerhöchstihremHofe beglaubigtenKaiser-
lich RussischenaußerordentlichenGesandten und bevollmächtigtenMinister, Ge-

heimenrathv. Oubril, eine Privataudienz zu ertheilen und aus dessenHänden
ein Schreiben Seiner Majestät des Kaisers von Rußland entgegenzunehmen,
wodurch derselbein der gedachtenEigenschaftzugleichbeim NorddeutschenBunde

beglaubigt worden ist.
-

(Nk. 58.) Seine Majestät der König von Preußenhaben Allergnädigst
eruht am 12. Februar d. I. dem an AllerhöchstihremHofe beglaubigtenKöniglich
ZiiederländischenaußerordentlichenGesandtenund bevollmächtigtenMinister, Grafen
v. Bylandt, -eine Privataudienzzu ertheilen und aus dessen Händen ein

Schreiben Sr. Majestät des Königs der Niederlandeentgegenzu nehmen, wo-

durch derselbe in der gedachtenEigenschaftzugleichbeim NorddeutschenBunde

beglaubigtworden ist.

(Nk.· 59.) Seine Majestätder König von »Pre»ußenhaben Allergnädigst
eruhtz am 12. Februar«d. I. dem an AllerhochstihremHofe beglaubigten
öniglichSchwedischenaußerordentlichenGesandtenund bevollmächtigtenMinister,

KammerherrnSand strömer, eine Privataudienzzu ertheilen und aus dessen
Händenein Schreiben Seiner Majestat des.Konigs von Schweden und Nor-

wegen entgegen u nehmen , wodurch derselbe in der gedachtenEigenschaftzugleich
beim Norddeuts en Bunde beglaubigtworden ist.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin , gedrucktin der KöniglichenGeheimen Ober-Hosbuchdruckerei
(R. v. Decker).


